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MERKBLATT ZUR MITGLIEDER-ERHEBUNG 
 

Allgemeines 

▪ Turnende Erwachsene (Kategorien 1-9/28) sowie Jugendliche (Kategorien 12-13/29) 

müssen in der STV-Admin namentlich erfasst werden. Nichtturnende Erwachsene (Ka-

tegorien 10 und 11) sowie Kinderturnen und Erwachsenen-Kind-Turnen (Kategorien 14 

und 15) können numerisch erfasst werden. Es steht den Vereinen frei, auch diese Ka-

tegorien namentlich zu erfassen.  

▪ Als turnend gelten alle Mitglieder, die aktiv am Turn- oder Sportprogramm teilnehmen 

oder als Leiter*innen, Richter*innen oder Funktionsträger*innen im Turnbetrieb tätig 

sind. 

▪ Die Kategorien „Beitragsbefreite“, „turnende Freimitglieder“ und „Funktionäre“ wer-

den automatisch der Kategorie „Aktive Turner (1)“ mitgezählt. 

▪ Vereinsmitglieder, die ausschliesslich als Richter*innen tätig sind, sind als aktive Mitglie-

der zu registrieren. Der Besuch von Richterkursen ist für Personen mit gültiger STV-Mit-

gliedschaft kostenlos. Leiter*innen sind als turnende Erwachsene in der entsprechen-

den Kategorie zu erfassen. 

▪ Turnende Erwachsene (Kategorien 1-9/28) sowie Jugendliche (Kategorien 12-13/29) 

können erst nach 12 Monaten ab Erfassungsdatum gelöscht werden. 

▪ Bei Erwachsenen und Jugendlichen, die in mehreren Vereinen als aktiv turnende Mit-

glieder erfasst sind, kann der Mitgliederbeitrag nicht in Abzug gebracht werden. 

▪ Turnende mit Leistungssportausweis für die STV olympischen Sportarten (z.B. Kunsttur-

nen, Rhythmische Gymnastik, Trampolinturnen) sind durch ihren Stammverein alters-

abhängig in den Kategorien 1, 4, 12 oder 13 zu erfassen.  

▪ Mitglieder, die im Laufe des Jahres eintreten, sind aus versicherungstechnischen Grün-

den zu erfassen, auch bei Teilnahme an Probetrainings. Die Mitgliederbeiträge werden 

erst per Stichtag verrechnet. Bei der SVK sind sie jedoch ab Erfassung versichert. 

Aktive Turner (1) und Turnerinnen (4) 

▪ Zu erfassen sind alle turnenden Aktivmitglieder ab dem 17. Altersjahr. Massgebend ist 

der Jahrgang. Jugendliche sind im Jahr, in dem sie das 17. Altersjahr erreichen, in diese 

Kategorie zu überführen – auch wenn sie weiterhin in Jugend- oder Mädchenriegen 

turnen. 

Männer (2), Frauen (5), Senioren (3), Seniorinnen (6) 

▪ Alle turnenden Mitglieder dieser Kategorien sind vollständig zu erfassen. 

 

Turnende Ehrenmitglieder (7) 

▪ Turnende Ehrenmitglieder sind in dieser Kategorie zu melden. Sie bezahlen den Mit-

gliederbeitrag für turnende Erwachsene, da sie von denselben Leistungen profitieren. 

Turner (8) und Turnerinnen (9) mit Lizenz eines anderen Sportverbandes 

▪ Zu erfassen sind erwachsene Mitglieder, die zur Ausübung ihrer Sportart zusätzlich ei-

nem anderen nationalen Sportverband angehören (z.B. Swiss Athletics, Swiss Volley, 

Swiss Unihockey, Swiss Ski etc.). Jugendliche mit einer Lizenz eines anderen Sportver-

bandes sind nicht separat zu erfassen, sondern in den Kategorien Knaben (12) oder 

Mädchen (13). 
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Nicht als Mitglieder mit Lizenz eines anderen Sportverbandes gelten: 

- Mitglieder des Eidgenössischen Nationalturnverbandes (ENV) 

- Mitglied der STV olympischen Sportarten (z.B. Kunstturnen, Rhythmische Gymnastik, 

Trampolinturnen) 

- Turnende von Spezialgruppen (z.B. Korbball, Faustball, Team-Aerobic, Rhönrad 

etc.) 

Passivmitglieder und Gönner (10)  
▪ In dieser Kategorie sind Passivmitglieder, Gönner, Veteranen und nichtturnende Frei-

mitglieder zu erfassen, die den Verein finanziell unterstützen. Diese Mitglieder bezahlen 

keinen Beitrag. 

Nichtturnende Ehrenmitglieder (11)  

▪ Nichtturnende Ehrenmitglieder sind in dieser Kategorie zu führen. Sie bezahlen keinen 

Mitgliederbeitrag. 

Knaben (12) und Mädchen (13) 
▪ Zu erfassen sind alle Jugendlichen vom 7. bis und mit 16. Altersjahr. Auch jüngere Kin-

der, die bereits in Jugend- oder Mädchenriegen turnen, sind namentlich zu erfassen. 

Kinderturnen (14) und Erwachsenen-Kind-Turnen (15) 

▪ In diesen Kategorien sind die Kinder der entsprechenden Riegen zu erfassen. Beim Er-

wachsenen-Kind-Turnen werden ausschliesslich die Kinder erfasst. Begleitpersonen 

sind über den Kollektivversicherungsvertrag der SVK versichert. 

Mitglieder Erwachsene PluSport (28) 

▪ Zu erfassen sind alle turnenden Erwachsenen ab dem 17. Altersjahr in PluSport-Verei-

nen. Die Regelungen entsprechen jenen der Kategorie Aktive Turner (1). 

Mitglieder Jugendliche PluSport (29) 

▪ Zu erfassen sind alle Jugendlichen vom 7. bis und mit 16. Altersjahr in PluSport-Vereinen. 

Auch jüngere Jugendliche in entsprechenden Riegen sind namentlich zu erfassen. 

Leistungen STV 

▪ Die Mitglieder der Kategorien 1-9/28 und 12-13/29 erhalten eine Mitgliederkarte und 

sind bei der Sportversicherungskasse des STV (SVK) versichert. 

Die Mitglieder der Kategorien 1-9/28 erhalten zudem kostenlos die Verbandszeitschrift 

GYMlive. Die Ausschöpfung der Kontingente ist in der STV-Admin ersichtlich (Vereins-

karte Verein/Anzahl Verbandszeitschrift). Nichtbezogene Abonnemente – z.B. bei 

mehreren Abonnenten in der gleichen Familie – können an die Mitglieder der anderen 

Kategorien vergeben werden. Mehrbezüge werden Ende Jahr in Rechnung gestellt. 

Kontakt  

▪ Turnverband Luzern, Ob- und Nidwalden, Karin Hüsler, Panoramastrasse 8,  

6221 Rickenbach, Tel. 079 848 64 66, E-Mail info@turnverband.ch 

mailto:info@turnverband.ch

